
Absender/ Eigentümer Bitte bis zum zurücksenden

Bei Fragen: 07735 - 818 52

Tel.: vorhanden

wird benötigt
Gemeindeverwaltungsverband "Höri" wird nicht benötigt
Im Kohlgarten 1

78343 Gaienhofen Gemeinde Öhningen

Erklärung zu den bereitzustellenden Abfallgefäßen

Grundstück: Flurstück Nr.
(Standort der Behälter)

Anschrift

AbgabenkontoNr.: 04-__________
vgl. Abgabenbescheid

Anzahl der Wohnungen (einschließlich Ferienwohnungen)

1. Grundgebühren für die einzelnen Grundstücke

Grundstück mit

1 Wohneinheit Achtung!

2 Wohneinheiten Die Erstanmeldung bzw. die Erstausstattung eines Grund-

3 Wohneinheiten stücks mit Müllgefäßen ist gebührenfrei.

4 - 5 Wohneinheiten Jeder gebührenwirksame Tausch von Müllgefäßen sowie

6 - 7 Wohneinheiten die An- und Abmeldung der Biotonne/n wird mit einer

8 u. mehr Wohneinheiten Verwaltungsgebühr von 28,00 € belegt.

Dies gilt nicht bei Eigentumswechsel.

2. Hausmüll Die Änderung der Tonnen kann ca. 6 Wochen dauern!!!

Restmüll Anzahl Anzahl Gebühr Biomüll Anzahl Anzahl Gebühr
bisher neu bisher neu

Neuzuteilung 60 Liter 44,88 €   60 Liter 108,12 €       

Tausch 120 Liter 69,92 €   120 Liter 159,28 €       

Abholung 240 Liter 120,00 € 240 Liter 261,64 €       

1.100 Liter 529,12 € 

Bei Befreiung von der Biomüll-Entsorgung durch 

Haushalt vollständige Eigenkompostierung bitte den 

zum:                      Gewerbe Antrag auf der Rückseite ausfüllen!

Bitte denken Sie daran, dass die Behälter frei zugänglich sind bei einem Tausch oder Abholung! 

Datum:_______________________ Unterschrift:__________________________

176,44 €           
228,80 €           
298,40 €           
403,12 €           

oder per Fax: 07735/818 - 49

kostenlose Papiertonne?

124,08 €           

516,72 €           



Antrag auf Befreiung von der Biomüll-Entsorgung

Erklärung zur Eigenkompostierung und zum Verzicht auf die Biomülltonne

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ,Ort:

Datum: Unterschrift:
(Grundstückseigentümer,WEG-Verwalter)

Folgende Punkte werden von mir beachtet, damit ich die Voraussetzungen zur schadlosen und 
ordnungsgemäßen Eigenkompostierung erfülle.
Mir steht auf dem Grundstück Flst.Nr.  ………..ein Hausgarten mit  ............m²  zur Verfügung (mindestens 
25 m² pro Person).

Ich betreibe die Eigenkompostierung auf meinem Grundstück.

Essensreste, saugfähige Haushalts- und Hygienepapiere und ähnliches kompostiere ich so sorgfältig, daß 
Ratten, Mäuse und andere Tiere davon nicht angelockt werden, und die Nachbarschaft nicht durch 
Gerüche belästigt wird.

Mein Kompost ist mindestens 0,5 m von der Nachbargrundstücksgrenze entfernt (§ 8 des Gesetzes über 
das Nachbarrecht ist zu beachten).

Ich weiß, daß ich das Betreten meines Grundstücks zur Überwachung der Getrennthaltung und 
Verwertung von Abfällen zu dulden habe.

Mir ist bekannt, daß unrichtige Angaben und falsches Betreiben der Eigenkompostierung dazu führen, daß 
ich eine Biotonne vorhalten muß und zudem mit einer Geldbuße zu rechnen habe.

Es ist mir bekannt, daß ein mit Biomüll gefüllter oder vermischter Restmüll vom Abfuhrunter-nehmer nicht 
geleert wird, und von mir auf einer Deponie des Landkreises Konstanz selbst angeliefert werden muß.

Ich bin unterrichtet, daß die Entsorgung Biomüll auf andere Art und Weise (z.B. in der Rest-mülltonne o.ä.) 
mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

Ich versichere, daß ich mit den Grundregeln des Kompostierens vertraut bin und auf meinem Grundstück 
eine schadlose und ordnungsgemäße Eigenkompostierung durchführe.


